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werden, fo ift damit nicht alles ge-
fchehen; denn die Lage, bezw. Neigung
der Lichtfläche, durch welche das von
Norden kommende Licht einfällt, if’c
gleichfalls von bedeutendem Einflufs.

Je nachdem nun das Licht durch
lotrecht oder etwas fchräg geflellte Fen—
fler oder durch mehr oder weniger ge—
neigte Decken—, be'zw. Dachlichter ein-
fällt, kann man bezüglich der Mal—
beleuchtung unterfcheiden:

oz) Ateliers mit Seitenlicht, und
zwar:

a) Ateliers mit lotrechtem Fen-

 

fier; GTI?délri.gze‘ichiifézfs’[)) Ateliers mit fchrägem Fenfter; 1/250 w. Gr.3) Ateliers mit Decken-, bezw. Dachlicht;
7) Ateliers mit Seiten— und Decken—, bezw. Dachlicht;8) Ateliers mit: gebrochenen Lichtflächen;
s) Ateliers mit gekrümmten Lichtflächen.

@) Ateliers mit lotrechtem Fenfier.
Eine bei Arbeitsfiätten für Maler fehr häufig vorkommende und fehr einfacheAnordnung betteht darin, dafs man an der Lichtfeite ein lotrecht fiehendes Fenftervon entfprechend grofsen Abmeffungen au_bringt; feltener bildet man die gefamteLichtwand als Atelierfenfter aus. Man läfst das Licht von der linken Seite desKünftlers einfallen; nur bei Malern, die mit der linken Hand arbeiten, iii: Beleuch—tung von rechts zuläffig. Künttler, die mit beiden Händen arbeiten, müffen freieWahl über ihre Stellung zum Licht haben.
Eine kleine Anlage mit der in Rede ftehen-

den Beleuchtungsweife ift das von Berlnma’ in
Montrouge bei Paris auf befchränkter Bauf’celle(9,5 >< 9,0 m) erbaute Malerheim (Fig. 42 bis 44 ‘“).Das Erdgefchofs enthält, wie Fig. 43 zeigt, die Wohn—räume des Malers, betlehend aus I Speifezimmer, 2 Schlaf-zimmern7 I Küche und ! Vorraum; die nach rückwärts ge—legenen Räume uinfchliefsen einen glasbedeckten Hof; dieTreppe ift fo gelegen, dafs man diefelbe beim Betreten desHausflurs fofort erreicht. Das für Atelierzwecke heftimmteObergefchofs (Fig. 42 u. 44) ifi nur über den Vorderräumendes ebenerdigen Stockwerkes ausgeführt, wodurch es möglichwurde, für das Atelier Hinterlicht und auch für das Treppen-haus Tagesbeleuchtung zu fchaffen; neben dem Arbeitsraumedes Künitlers ift noch ein Kabinett angeordnet.

Die Baukoften haben 8240 Mark (: IO 300 Franken)oder für 161"! überbauter Grundfläche 94,40 Mark (: 118 Fran— Grundrifsken) betragen; hierzu kommen noch die Ketten des Bauplatzes,die floh auf 28 Mark (: 35 Franken) belaufen haben.\

23) Nach: Encyclfljfiézizk d'm'c/t. 1872, S. 141 u. Pl. 63, 70, 75. ‘

 

des Obergefchoffes zu Fig. 48
u. 49 23).
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